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23 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)

 Arbeitstitel: Subbelrather Straße 387–407 in Köln-Ehrenfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 
2022 die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Absatz 1  
Baugesetzbuch (BauGB) für das Einleitungsverfahren zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit dem Arbeitstitel Subbelrather Straße 387–407 in Köln-Ehrenfeld 
beschlossen.

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich nördlich 
der Marienstraße, östlich der Hackländer Straße, südlich der Subbelrather Straße und 
westlich der Alpener Straße im Stadtbezirk Ehrenfeld und hat eine Größe von circa 
8.000 m². Das Grundstück ist derzeit durch gewerbliche Nutzungen und Parkplatzflä-
chen geprägt.

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt hat ein Vorhabenträger für das Plangebiet 
mit dem Arbeitstitel Subbelrather Straße 387–407 in Köln-Ehrenfeld ein städtebauli-
ches Konzept erarbeitet.

Geplant ist der Neubau von Geschosswohnungsbau mit insgesamt circa 130 Wohn-
einheiten mit einem Anteil von 30% öffentlich geförderten Wohnungen, eine Hotel-
nutzung mit circa 150 Zimmern und ein kleinflächiges Einzelhandelsunternehmen. 
Dazu werden die derzeit bestehenden Gebäude abgerissen und in einen Neubau 
überführt. Die notwendigen Stellplätze sollen weitestgehend in einer Tiefgarage un-
tergebracht werden

Unter nachfolgendem Link können der Aushang zum städtebaulichen Planungskon-
zept sowie weiterführende Informationen und Abbildungen abgerufen werden:

www.beteiligung-bauleitplanung.koeln

Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom

16. Februar 2023 bis einschließlich 3. März 2023

im Foyer des Bezirksrathauses Ehrenfeld, Venloer Straße 419–421, 50825 Köln, zur 
Einsichtnahme ausgehangen. Öffnungszeiten sind Montag 7.30–15.00 Uhr, Dienstag 
8.00–18.00 Uhr, Mittwoch 7.30 bis 12.00 Uhr, Donnerstag 7.30–16.00 Uhr und Freitag 
von 7.30–12.00 Uhr.

Zudem wird das Planungskonzept im Ladenlokal 5, Außenstelle Stadtplanungsamt 
(siehe Karte zur Wegbeschreibung), Stadthaus Deutz – Westgebäude, Willy-Brandt-
Platz 2 in 50679 Köln, zur Einsichtnahme ausgehangen. Die Aushänge im Ladenlokal 
sind von außen einsehbar.

http://www.beteiligung-bauleitplanung.koeln/
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Inhaltliche Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter den Telefonnummern 
0221/221-30183 oder der E-Mailadresse bauleitplanung@stadt-koeln.de eingeholt 
werden.

Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Freitag, den 3. März 2023, an 
den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Ehrenfeld, Herrn Volker Spelthann, Venlo-
er Straße 419–421, 50825 Köln, oder per E-Mail an volker.spelthann@stadt-koeln.de 
gerichtet werden.

Köln, den 26. Januar 2023			   Die Oberbürgermeisterin, in Vertretung 
			   gez. Markus Greitemann, Beigeordneter

mailto:bauleitplanung@stadt-koeln.de?subject=E-Mail-Adresse
mailto:volker.spelthann@stadt-koeln.de?subject=E-Mail-Adresse
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Nachrichtliche Hinweisveröffentlichungen
Die folgenden Dokumente wurden auf der Internetseite der Stadt Köln unter  
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/ bereitge-
stellt und damit öffentlich bekanntgemacht

24 Einladung 23. Sitzung des Rates am Donnerstag,  
dem 9. Februar 2023 – 14:30 Uhr Ratssaal

Öffentliche Bekanntmachung vom 31.01.2023

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/ 
2023.01.31_0014-01_einladung_ratssitzung_09.02.2023.pdf

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/2023.01.31_0014-01_einladung_ratssitzung_09.02.2023.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/2023.01.31_0014-01_einladung_ratssitzung_09.02.2023.pdf
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25 Zu den Allgemeinverfügungen vom 31. Januar 2018  
(ABl StK 2018, S. 37 ff und S. 44 ff) für die Karnevalstage  
im Frühjahr und den 11.11. erlässt die Oberbürgermeisterin  
der Stadt Köln folgende ERGÄNZUNGSVERFÜGUNG

Öffentliche Bekanntmachung vom 31.01.2023

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/ 
2023.01.31_0013-01_av_glasmitfuehrungs_und_verkaufsverbot.pdf

https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/2023.01.31_0013-01_av_glasmitfuehrungs_und_verkaufsverbot.pdf
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/bekanntmachungen/2023/2023.01.31_0013-01_av_glasmitfuehrungs_und_verkaufsverbot.pdf
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Termine von öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
finden Sie im Internet unter: https://ratsinformation.stadt-koeln.de/
Die Sitzung des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter
http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter:
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/

Benachrichtigungen über öffentliche Zustellungen finden Sie im Internet unter:
https://www.stadt-koeln.de/oeffentliche-zustellungen
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